
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2021/9/30 Ro 2017/08/0006
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.2021

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AVG §56

BSVG §2 Abs1

BSVG §23 Abs1

BSVG §3 Abs1

BSVG §39 Abs1

BSVG §40 Abs1

VwRallg

Rechtssatz

Die P7ichtversicherung und die Beitragsgrundlagen können auch für Zeiträume festgestellt werden, bezüglich derer

die Verp7ichtung zur Leistung von Versicherungsbeiträgen gemäß § 39 Abs. 1 BSVG - oder die Rückforderung

ungebührlich entrichteter Beiträge gemäß § 40 Abs. 1 BSVG - verjährt ist (vgl. VwGH 29.1.2019, Ra 2017/08/0084). Die

Möglichkeit der Feststellung der Versicherungsp7icht und auch der Beitragsgrundlagen ist demnach unverjährbar (vgl.

SVSlg. 55.361; VwGH 24.2.2016, Ra 2016/08/0002).

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung
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